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Evaluation durch das DRSC 
Das DRSC hat im Rahmen einer mehrphasigen Studie von März 2023 bis September 2025 die An-

wendung der International Financial Reporting Standards (IFRS) in Deutschland durch Interviews, 

Befragungen und eine Fallstudie evaluiert.  

In der Studie wurden die Akzeptanz und der Anwendungsbereich der IFRS als Regelwerk der Fi-

nanzberichterstattung betrachtet; denn in Abhängigkeit von Kapitalmarktbeteiligung und Berichter-

stattungsebene bestehen unterschiedliche Bilanzierungsvorgaben von Pflicht, Wahlrecht oder Ver-

bot einer Anwendung der IFRS durch deutsche Unternehmen. 

Ausgehend von Art und Umfang der bestehenden IFRS-Anwendung wurden in der Studie die ver-

schiedenen Stakeholder-Perspektiven aufgenommen sowie die konzeptionellen Wechselwirkungen 

mit den vielfältigen Funktionen der Finanzberichterstattung in Deutschland berücksichtigt. Hierbei 

wird neben dem Status Quo (de lege lata) auch eine Anwendung der IFRS de lege ferenda thema-

tisiert. Aktuellen Anlass hierfür geben neben spezifischen Standardsetzungsaktivitäten des Interna-

tional Accounting Standards Boards (IASB) für Unternehmen ohne öffentliche Rechenschaftspflicht 

u.a. die aufkommende Nutzung der IFRS als Bemessungsgrundlage für Zwecke einer Mindestbe-

steuerung.  

Die Studie dient vor diesem Hintergrund dazu:  

• die deutsche Stimme bei Diskussionen zum Anwendungsbereich der IFRS im europäischen und 

globalen Kontext zu stärken,  

• eine vergleichende Einschätzung der nationalen IFRS-Anwendung mit dem Vorgehen in ande-

ren EU-Mitgliedstaaten zu ermöglichen,  

• im Rahmen der bestehenden europäischen Rahmenbedingungen Handlungsfelder zum Büro-

kratieabbau in der Finanzberichterstattung in Deutschland zu identifizieren sowie  

• eine Einschätzung zu ermöglichen, inwiefern der derzeitige Anwendungsbereich der IFRS in 

Deutschland angemessen erscheint. 

Als Konklusion der Gesamtstudie wurden durch das verantwortliche Rechnungslegungsgremium 

des DRSC die folgenden 10 Thesen entwickelt, um einen Beitrag zur Weiterentwicklung und Entlas-

tung der Finanzberichterstattung deutscher Unternehmen zu leisten. 
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Thesen zur IFRS-Anwendung in Deutschland 
Die 10 Thesen des DRSC zur Anwendung internationaler Rechnungslegung im Jahresabschluss in 

Deutschland lauten: 

 

1. Die IFRS liefern einen adressatenorientierten Beitrag zur Qualität und Vergleichbarkeit der 

Konzernrechnungslegung auf nahezu allen relevanten Kapitalmärkten weltweit. Von dieser 

weit verbreiteten Anwendung könnten auch deutsche Einzelunternehmen oder mittelständi-

sche Konzerne bei der Kapitalbeschaffung von internationalen Investoren stärker profitie-

ren. 
 

2. Die bestehende Pflicht zum Jahresabschluss nach nationalen Normen führt zu einem Dualis-

mus der Rechnungslegungskonzepte innerhalb einer Gruppe, was die Anwendung der IFRS 

auf Konzernebene erschwert. Eine befreiende Anwendung der IFRS im geprüften Einzel-
abschluss würde die Realisierung von Effizienz- und Effektivitätsvorteilen ermöglichen. 

 

3. Die Nichtanwendung der IFRS im Einzelabschluss verringert gleichermaßen die Akzeptanz 

ihrer freiwilligen Anwendung in Konzernabschlüssen. Dies stellt eine Eintrittsbarriere für die 

internationale Rechnungslegung nichtkapitalmarktorientierter Konzerne außerhalb der Pflicht-

anwendung dar. 
 

4. Die Anwendung der IFRS im Einzelabschluss führt vornehmlich für Tochterunternehmen, Ge-

meinschaftsunternehmen und assoziierte Unternehmen eines IFRS-Konzernabschlusses zu 

Effizienzgewinnen und sollte deshalb auf diesen Anwendungsbereich beschränkt werden. 

Eine darüberhinausgehende Ausweitung auf inländische Tochterunternehmen in handels-

rechtlichen Konzernverbünden ist nicht zweckmäßig und sollte ausgeschlossen werden, um 

Bedenken einer unverhältnismäßigen IFRS-Anwendung zu begegnen. 
 

5. Die Nutzenargumente zur Anwendung der IFRS sind außerhalb kapitalmarktorientierter Un-

ternehmen sehr unterschiedlich ausgeprägt und stark einzelfallbezogen. Insofern muss die 

Anwendung der IFRS außerhalb des Pflichtanwendungsbereichs optional, d.h. als bedingtes 
Wahlrecht, ausgestaltet sein. 
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6. Eine originäre Berichterstattung unter IFRS kann auch zu einer verbesserten internen Kom-
munikation zur Rechnungslegung führen, da international bekannte Standards verwendet 

werden. Dies gilt umso mehr, wenn ausländische Berichtseinheiten einbezogen werden oder 

die Gewinnung entsprechend ausgebildeter Fachkräfte für das Rechnungswesen erleichtert 

wird. 
 

7. Ein nach IFRS bestimmter Gewinn oder Verlust kann den Ausgangspunkt für eine ertrag-
steuerliche Bemessungsgrundlage liefern. Dies ist ein wichtiger Erfolgsfaktor und essenzi-

elle Voraussetzung, um bei deren Anwendung im Einzelabschluss eine befreiende Wirkung 

vom HGB und konsistente Rechnungslegungsprozesse zu erreichen. Anpassungen sind mög-

lich und notwendig, um den steuerlichen Gewinnermittlungskonzepten Rechnung zu tragen. 

Diese sollten nicht komplexer ausfallen als dies unter handelsrechtlicher Maßgeblichkeit der 

Fall ist. 
 

8. Die IFRS können ebenso den Ausgangspunkt für die Vorschriften zur Kapitalerhaltung und 
Ausschüttung liefern. Anpassungen sind möglich und notwendig, um den gesellschaftsrecht-

lichen Zielsetzungen Rechnung zu tragen. Des Weiteren stehen für diese Funktionen auch 

zusätzliche Instrumente zur Verfügung, die insbesondere für Banken und Versicherungen ge-

eignet sein könnten. 
 

9. Im regulatorischen Umfeld von Banken und Versicherungen bestehen mannigfaltige Be-

richterstattungserfordernisse, die auf Rechnungslegungsdaten basieren. Qualitätsgesicherte 

Daten des Jahresabschlusses, unternehmensbezogen nach HGB oder IFRS, sollten auch wei-

terhin die Grundlage hierzu darstellen. Eine Vereinheitlichung dieser Anforderungen auf die in 

der Bilanzierung verwendeten Rechnungslegungsnormen würde zu deutlichen Effizienzgewin-

nen für solche regulierten Unternehmen führen. Die Akzeptanz der IFRS neben nationalen 

Rechnungslegungsnormen von regulatorischer Seite ist notwendig, um die Vorteile einer be-

freienden Anwendung der IFRS im Einzelabschluss zu realisieren. 
 

10. Auch privatwirtschaftliche Vereinbarungen referenzieren mitunter auf Rechnungslegungs-

daten. Gesetzliche Übergangsvorschriften sind notwendig, um Unternehmen einen Transiti-

onsprozess auf ein anderes Rechnungslegungsregime zu ermöglichen und gleichzeitig die 

Interessen der Vertragsparteien zu wahren. 
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Begründung 
Hintergrund, Ausgangslage und Motivation 

Gegenwärtig bilden die IFRS in nahezu 170 Ländern verpflichtend oder freiwillig für zumindest einen 

Teil der Unternehmen die Grundlage für die Finanzberichterstattung (IFRS Foundation, 2025). In der 

Europäischen Union sind die IFRS durch Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 (IAS-Anwendungs-VO) 

für konsolidierte Abschlüsse kapitalmarktorientierter Unternehmen anzuwenden, wobei die Mit-

gliedsstaaten eine darüber hinausgehende Nutzung vorschreiben oder gestatten können. 

Seit den Geschäftsjahren 2005 bzw. 2007 sind die IFRS in Umsetzung dieser IAS-Anwendungs-VO 

verpflichtende Standards für die Konzernrechnungslegung kapitalmarktorientierter Unternehmen in 

Deutschland (§ 315e Abs. 1 und 2 HGB). Daneben gilt für alle anderen deutschen Mutterunterneh-

men die Option zur freiwilligen befreienden Anwendung im Konzernabschluss (§ 315e Abs. 3 HGB). 

Gleichwohl sind bei der Erstellung des Einzelabschlusses für alle Unternehmen in Deutschland bis-

lang die allgemeinen handelsrechtlichen Bilanzierungsvorschriften verpflichtend maßgeblich. Für 

große Kapitalgesellschaften besteht nur die Möglichkeit einen zusätzlichen Einzelabschluss nach 

IFRS für Offenlegungszwecke im Sinne des § 325 Abs. 2a HGB zu erstellen. Von diesem Mehrauf-

wand wird in der unternehmerischen Berichterstattungspraxis nahezu kein Gebrauch gemacht. 

Wenngleich sich die Fachausschüsse des DRSC neben der regelmäßigen Kommentierung von 

Standardsetzungsinitiativen des IASB teilweise auch selbst durch Interpretationen und Anwen-

dungshinweise mit den diesbezüglichen Vorschriften standardsetzend auseinandersetzen, besteht 

bislang durch das Rechnungslegungsgremium keine systematische Aufarbeitung über Art und Um-

fang der (freiwilligen) IFRS-Anwendung in Deutschland. 

In der jüngeren Vergangenheit sind vermehrt Fragestellungen und Anlässe zu beobachten, für die 

eine solche Erhebung sehr nützlich ist. Hierzu zählt insbesondere der im Mai 2024 vom IASB ver-

abschiedete IFRS 19 Subsidiaries without Public Accountability: Disclosures, der eine deutliche Er-

leichterung bei den Angabepflichten für Tochterunternehmen ohne öffentliche Rechenschaftspflicht 

vorsieht, die in einen Konzernabschluss nach IFRS einbezogen werden. Bereits im Juli 2022 hatte 

der IASB im Accounting Standards Advisory Forum (ASAF) die Fragestellung aufgeworfen, welche 

Anwendungsfälle die dort vorgeschlagenen (optionalen) Erleichterungen haben werden bzw. welche 

Aspekte der Umsetzung in den einzelnen Jurisdiktionen entgegenstünden. 

Einen weiteren aktuellen Bezugspunkt stellt die BEPS-Initiative (Base Erosion and Profit Shifting) 

der OECD dar. Gegenstand der sog. Säule 2 ist die Einführung einer globalen Mindeststeuer, welche 

in der Europäischen Union auf Basis der Richtlinie (EU) 2022/2523 zur Gewährleistung einer globa-

len Mindestbesteuerung für multinationale Unternehmensgruppen und große inländische Gruppen 

https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ifrs-19-subsidiaries-without-public-accountability-disclosures/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.328.01.0001.01.DEU&toc=OJ%3AL%3A2022%3A328%3ATOC
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in der Union (Abl. L 328/1 vom 22.12.2022) welche durch das Gesetz zur Gewährleistung einer 

globalen Mindestbesteuerung für Unternehmensgruppen (Mindeststeuergesetz vom 21.12.2023, 

BGBl. 2023 I Nr. 397) auch in Deutschland erstmalig umgesetzt wurde. Hierbei steht zu erwarten, 

dass für IFRS-Bilanzierer auch unterhalb der Konzernebene IFRS-basierte Kenngrößen zur Bestim-

mung einer adjustierten Bemessungsgrundlage je Tochterunternehmen/Betriebsstätte herangezo-

gen werden. 

Schließlich hat der IASB seine zweite turnusmäßigen umfassenden Überprüfung (Comprehensive 

Review) des IFRS für kleine und mittelgroße Unternehmen („IFRS für KMU“) abgeschlossen und 

Anfang 2025 die Third edition of the IFRS for SMEs Accounting Standard veröffentlicht. Zwar erfährt 

der Standard in Deutschland und Europa mangels EU-Indossierung keine Anwendung, gleichwohl 

wurden im Rahmen der Überarbeitung auch die Interaktion der Anwendungsbereiche und die inhalt-

liche Kopplung zwischen dem IFRS für KMU und den vollumfänglichen IFRS thematisiert. 

Vor diesem Hintergrund hat das DRSC eine Studie zur Evaluation zur Anwendung der IFRS in 

Deutschland in insgesamt drei Phasen durchgeführt: 

 

Auf Basis der erhaltenen Rückmeldungen und als argumentative Zusammenfassung der Ergebnisse 

hat das DRSC dieses Thesenpapier entworfen, welches auf Basis der Ergebnisse der Gesamtstudie 

Handlungsempfehlungen formuliert. Die 10 Thesen wurden in der 44. Sitzung des Fachausschusses 

Finanzberichterstattung am 10. Oktober 2025 beschlossen und dem Verwaltungsrat des DRSC am 

24. Oktober 2025 vorgestellt. 

  

Abschluss der Studie
(November 2025)

Veröffentlichung des Thesenpapiers

Phase 3
(Februar bis Mai 2025)

Fallstudie mit Erstellern von IFRS -Konzernabschlüssen

Phase 2 
(März bis Oktober 2024)

Öffentliche Befragung der Ersteller von Unternehmensabschlüssen

Phase 1 
(April bis September 2023)

Halbstrukturierte Interviews der Stakeholder

Feedback StatementGemischte Interviews

ErgebnisberichtOnline-Befragung

AnwendungsberichtStrukturierte Fallstudie

https://www.gesetze-im-internet.de/minstg/MinStG.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/minstg/MinStG.pdf
https://www.ifrs.org/issued-standards/ifrs-for-smes/view-ifrs-smes.html/content/dam/ifrs/publications/html-standards/english/2025/issued/html-ifrs-for-smes/
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Behandlung in der Literatur 

Insbesondere seit der verpflichtenden Einführung durch die IAS-Anwendungs-VO in der Europäi-

schen Union sind die weltweite Harmonisierung der Rechnungslegungsstandards sowie die damit 

verbundenen Folgen umfangreich untersucht worden. Die Identifizierung der Folgen ist indes nicht 

trivial, da nicht zuletzt Selbstselektion bei freiwilliger Anwendung der IFRS sowie gleichzeitige regu-

latorische Änderungen bei verpflichtender Anwendung der IFRS es erschweren, die gefundenen 

Effekte eindeutig den IFRS zuzuschreiben (Leuz/Wysocki, 2016). In Deutschland wurden beispiels-

weise im Jahr 2004 (zeitlich abgestimmt zu den neuen Anforderungen der IAS-Anwendungs-VO) 

Reformen umgesetzt, die das Enforcement sowie die unabhängige Prüfung der Jahresabschlüsse 

stärken sollten. Während für betroffene Unternehmen eine geringer ausgeprägte Ergebnissteuerung 

(sog. Earnings Management) sowie eine gestiegene Marktliquidität beobachtet werden konnte, kann 

der Effekt der Erstanwendung der IFRS nicht von den Effekten der übrigen Reformen getrennt wer-

den (Ernstberger, 2012). Auf europäischer Ebene wurden praktisch zeitgleich weitere Reformen um-

gesetzt (bspw. die EU-Transparenzrichtlinie; Richtlinie 2004/109/EG), die die eindeutige Folgenab-

schätzung nochmals erschweren. 

Nichtsdestotrotz deuten Meta-Studien sowie Überblicksartikel darauf hin, dass die (verpflichtende 

und freiwillige) Nutzung der IFRS die Marktliquidität erhöhen und die Eigenkapitalkosten der be-

troffenen Unternehmen senken kann. Die Evidenz hinsichtlich einer höheren Vergleichbarkeit und 

Transparenz der betroffenen Abschlüsse ist gemischt, wobei auch hierfür Belege in der Literatur 

gefunden werden können (Brüggemann/Hitz/Sellhorn, 2013; De George/Li/Shivakumar, 2016; O-

pare/Houge/Van Zijl, 2021). 

In deutschen Unternehmen werden zwar ebenfalls die potenziellen Vorteile eines IFRS-Abschlusses 

wahrgenommen: bspw. eine erhöhte branchen- und länderübergreifende Vergleichbarkeit, eine ge-

ringere Komplexität der Konsolidierung und ein verbesserter Zugang zum Kapitalmarkt. Gleichzeitig 

werden jedoch hohe Umstellungs- und Folgekosten, eine hohe Änderungsdynamik der Standards 

sowie eine höhere Ergebnisvolatilität im Vergleich zum HGB befürchtet (Müller/Hillebrand, 2014). 

Das Ergebnis der unternehmensinternen Kosten-Nutzen-Abwägungen führt dabei häufig zu dem 

Schluss, dass sich eine Anwendung der IFRS rein zu Offenlegungszwecken nicht lohnt – von diesem 

Wahlrecht wird in der Praxis nahezu kein Gebrauch gemacht. 

Die geringe Nutzung erscheint bei einer Analyse des Kosten-Nutzen-Verhältnisses mit Blick auf die 

Informationsfunktion auch nur folgerichtig, da kapitalmarktorientierte Konzerne primär ihre 

(IFRS-)Konzernabschlüsse zur Kapitalmarktkommunikation nutzen und ein zusätzlicher IFRS-Ein-

zelabschluss wenig kommunikativen Mehrwert bringen würde. Ähnliches gilt auch bei der Betrach-

tung der Tochterunternehmen. Es werden kaum Effizienzen realisiert, soweit ein HGB-Jahresab-

schluss weiterhin parallel erforderlich ist. Dies könnte auch für einzelne nicht-kapitalmarktorientierte 
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Konzerne der Grund sein, keinen IFRS-Konzernabschluss aufzustellen, würde diese Entscheidung 

doch eine parallele IFRS- und HGB-Rechnungslegung erfordern. Es steht anzunehmen, dass diese 

Unternehmen stärker von den Vorteilen der IFRS-Rechnungslegung profitieren könnten, sollte sich 

das Kosten-Nutzen-Verhältnis durch die Möglichkeit für einen befreienden IFRS-Einzelabschluss 

ändern. 

Vor diesem Hintergrund erscheint es nicht überraschend, dass bereits seit Verabschiedung der IAS-

Anwendungs-VO eine regelmäßig neu geführte Debatte aufkommt, inwieweit die befreiende Anwen-

dung der IFRS im Einzelabschluss gestattet sein sollte (siehe z. B. Arbeitskreis „Externe Unterneh-

mensrechnung der Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e.V., 2003; Keßler, 2003). Die 

Debatte wird durchaus kontrovers geführt und bringt im Wesentlichen dieselben o.g. Argumente vor, 

die seit Beginn der Diskussion dominieren (siehe z.B. Haaker/Schaden, 2023; Müller/Hillebrand, 

2014; Schmid, 2017). 

Erkenntnisse aus den drei Phasen der Studie 

Die vorgenannten Argumente beziehen sich dabei jedoch i.d.R. nicht auf vorliegende Evidenz – 

insbesondere nicht im deutschen Setting – da in der Literatur für gewöhnlich die Neueinführung 

eines freiwilligen oder verpflichtenden IFRS-Abschlusses untersucht wird, nicht jedoch die Einfüh-

rung eines befreienden IFRS-Einzelabschlusses neben dem bereits bestehenden IFRS-Konzernab-

schluss. Insbesondere ist unklar, wie die Ersteller von Jahresabschlüssen einer befreienden Anwen-

dung der IFRS im Einzelabschluss gegenüberstehen. 

Zur Erörterung dieser Frage startete das DRSC im Jahr 2023 einen umfangreichen, dreistufigen 

Konsultationsprozess zur strukturierten Erhebung eines umfassenden Meinungsbildes der Ersteller 

von Jahresabschlüssen hinsichtlich möglicher Chancen und Herausforderungen einer befreienden 

Anwendung der IFRS im Einzelabschluss. Der Konsultationsprozess umfasste: 

• Phase 1: Interviews mit Stakeholder-Gruppen – In umfangreichen Interviews mit 61 Vertretern 

verschiedener Stakeholder-Gruppen (u.a. Abschlussersteller, Nutzer, Prüfer, Forschung & 

Lehre) wurde eine Kosten-Nutzen-Analyse der IFRS vorgenommen und konzeptionelle Heraus-

forderungen für einen IFRS-Einzelabschluss identifiziert. Pro- und Contra-Argumente zur befrei-

enden Nutzung der IFRS im Einzelabschluss wurden gesammelt. 

• Phase 2: Öffentliche Befragung der Ersteller von Unternehmensabschlüssen – In einer struktu-

rierten Erhebung wurde der Bedarf für ein Wahlrecht zur befreienden Anwendung der IFRS im 

Einzelabschluss sowie damit verbundene Herausforderungen und Chancen empirisch unter-

sucht. Auf Basis der Ergebnisse sprach sich das DRSC für ein Wahlrecht nur für einen begrenz-

ten Kreis an Unternehmen aus. 

• Phase 3: Fallstudie mit Erstellern von IFRS-Konzernabschlüssen – Auf Basis einer Fallstudie 

mit elf Konzernen wurden Erkenntnisse aus der Praxis anhand von Szenarien für den 

https://www.drsc.de/app/uploads/2024/03/240322_IFRS-Eval_Feedback_final.pdf
https://www.drsc.de/app/uploads/2025/02/20250303_IFRS-Evaluation_Abschlussbericht.pdf
https://www.drsc.de/app/uploads/2025/09/20250930_IFRS-Evaluation_Fallstudienbericht.pdf
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hypothetischen Anwendungskreis und die Ausgestaltung einer befreienden Anwendung der 

IFRS im Einzelabschluss von Tochterunternehmen gesammelt. Von besonderer Bedeutung wa-

ren dabei Kosten- und Nutzen-Argumente sowie zu beachtende Erfolgsfaktoren und praktische 

Umsetzungshürden. 

Die Ergebnisse zeigten, dass insbesondere diejenigen Unternehmen, welche bereits einen IFRS-

Konzernabschluss erstellen, Vorteile eines befreienden IFRS-Einzelabschlusses für ihre Unterneh-

mensgruppe sehen. Die Vorteile umfassten vorrangig Kostenersparnisse, einen verbesserten 

Gleichlauf interner und externer Berichterstattung, eine gesteigerte Vergleichbarkeit mit Peer-Unter-

nehmen sowie eine gesteigerte Adressatengerechtigkeit. Ebenfalls werden die Gewinnung auslän-

discher Fachkräfte sowie eine erleichterte Abstimmung mit ausländischen Berichtseinheiten als Vor-

teile gesehen. 

Gleichzeitig gibt es insbesondere unter denjenigen Unternehmen, welche die IFRS bisher nicht im 

Konzern anwenden, Vorbehalte gegenüber einem befreienden IFRS-Einzelabschluss. Sie sehen 

hohe Implementierungskosten, eine hohe Komplexität der IFRS sowie fehlende IFRS-Kenntnisse 

als wesentliche Hürden. Sowohl in der vom DRSC durchgeführten Umfragestudie als auch in den 

Interviews mit Stakeholder-Gruppen zeigt sich eine teils deutliche Ablehnung eines IFRS-Einzelab-

schlusses. Die betroffenen Unternehmen fürchten, entweder direkt (bei verpflichtender Einführung) 

oder indirekt (bei Einführung eines Wahlrechts) faktisch durch Druck der Stakeholder zur Erstellung 

eines IFRS-Einzelabschlusses gezwungen zu werden. 

Vor dem Hintergrund der heterogenen Interessenlage haben sich die Fachgremien des DRSC für 

die Einführung eines bedingten Wahlrechts zur Erstellung eines befreienden IFRS-Einzelabschlus-

ses ausgesprochen. Das Wahlrecht sollte explizit nur für Tochterunternehmen, Gemeinschaftsun-

ternehmen und assoziierte Unternehmen eines IFRS-Konzernabschlusses geöffnet werden, um ei-

nen „faktischen Zwang“ für Unternehmen zu vermeiden, deren Kosten den potenziellen Nutzen ei-

nes IFRS-Einzelabschlusses voraussichtlich überschreiten würden. Für die übrigen Unternehmen 

sollte ein Wahlrecht – keine Pflicht – eingeführt werden, um auch hier dem individuellen Kosten-

Nutzen-Verhältnis Rechnung zu tragen. Es steht zu erwarten, dass, analog zur freiwilligen IFRS-

Einführung auf Konzernebene, freiwillige Anwender durch Selbstselektionseffekte besonders deut-

lich von den Vorteilen eines Umstiegs auf IFRS profitieren dürften (Daske/Hail/Leuz/Verdi, 2008). 

Folgerungen für weitere Funktionen des Jahresabschlusses 

Kritisch für den Erfolg eines Wahlrechts zur Erstellung eines befreienden IFRS-Einzelabschlusses 

ist die Frage, inwiefern sich der Abschluss in die übrigen bestehenden rechtlichen Grundlagen ein-

fügt. Von besonderer Bedeutung sind dabei die Steuer- und Ausschüttungsbemessungsfunktion, die 

in den Fallstudien der Phase 3 der DRSC-Studie eingehend betrachtet wurden. Im Folgenden wer-

den die Erkenntnisse der DRSC-Studie im Hinblick auf die eingangs formulierten Thesen 
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wiedergegeben. Da das DRSC keine Gestaltungskompetenz über ertragsteuer- und gesellschafts-

rechtlichen Regelungen hat, wird keine abschließende Einwertung vorgenommen. 

Aus dem Grundsatz der Gleichmäßigkeit der Besteuerung ergibt sich, dass mindestens permanente 

Differenzen in der steuerlichen Gewinnermittlung zwischen HGB- und IFRS-Bilanzierern vermieden 

werden müssen. Gleichzeitig machten die befragten Unternehmen deutlich, dass sich relevante pro-

zessuale Einsparungen nur dann realisieren lassen, wenn die Anpassungen am IFRS-Ergebnis auf 

die notwendigen Anpassungen begrenzt werden – zudem müsse vollständig auf einen HGB-Ab-

schluss verzichtet werden können, um Kostenvorteile zu realisieren. 

Die befragten Unternehmen sehen drei Kernbereiche, die zu Unterschieden zwischen dem HGB- 

und dem IFRS-Abschluss führen und geregelt werden müssten: 

• Unterschiede in Ansatz und Erfassung (z.B. Umsatzrealisation; Aktivierung selbst erstellter im-

materieller Vermögenswerte) 

• Unterschiede in Bewertung und Folgebewertung (z.B. Bewertung zum Zeitwert vs. Historische 

Kosten; Rückstellungsbemessung) 

• Unterschiede in Ausweis und Klassifikation (z.B. Eigen- und Fremdkapitalabgrenzung; Leasing-

Verhältnisse; Sonstiges Gesamtergebnis) 

Dabei kann konstatiert werden, dass trotz Maßgeblichkeit in all diesen Bereichen de lege lata ebenso 

teils umfängliche Anpassungserfordernisse auf die handelsrechtlichen Datengrundlagen bestehen 

(insb. wegen §§ 3 ff. EStG, §§ 8 ff. KStG, §§ 7 ff. GewStG). Entsprechend kann nicht allgemeingültig 

davon ausgegangen werden, dass sinngemäße Überleitungen von IFRS zur Steuerbilanz aufwendi-

ger werden als bislang. So bietet IFRS in einzelnen Bereichen sogar weniger Optionen (Anschaf-

fungskosten) oder alternative Konzepte (Leasing) an als das Handelsrecht, wofür dann einheitliche 

Besteuerungsgrundlagen leichter zu ermitteln wären.   

Gleichzeitig müssten Regelungen gefunden werden, die ertragsteuerliche Organschaften gestatten, 

auch wenn Unternehmen das Wahlrecht zur befreienden Anwendung der IFRS im Einzelabschluss 

nicht konzerneinheitlich ausüben. 

Die Fallstudie des DRSC zeigt, dass die teilnehmenden Unternehmen überwiegend davon ausge-

hen, dass die IFRS im Einzelabschluss eine Grundlage für die Steuerbemessungsfunktion darstellen 

können. Die Befragung in Phase 2 der DRSC-Studie zeigte allerdings, dass insbesondere Unter-

nehmen, die keinen IFRS-Einzelabschluss nutzen würden, diesbezüglich Umsetzungsschwierigkei-

ten erwarten. Das geteilte Meinungsbild findet sich auch in der Literatur wieder (siehe bspw. Böcking, 

2007; Kahle, 2024; Treisch, 2017), wobei Lösungsansätze durchaus diskutiert werden. 

Auch im Bereich der Ausschüttungsbemessung und Kapitalerhaltung müssten Lösungen gefunden 

werden, die es ermöglichen auf einen HGB-Einzelabschluss zu verzichten sowie die notwendigen 

Korrekturen am IFRS-Ergebnis möglichst einfach zu halten. Im Rahmen der durch das DRSC in 
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Phase 3 durchgeführten Fallstudie wurde deutlich, dass die Unternehmen positive Auswirkungen 

auf die Schüttungsfähigkeit nach IFRS erwarten (in Abhängigkeit der notwendigen Korrekturen). 

Gleichzeitig wird erwartet, dass das IFRS-Ergebnis volatiler als das handelsrechtliche Ergebnis aus-

fallen dürfte, was die Dividendenplanung und -sicherstellung erschweren könnte. Notwendige Kor-

rekturen werden für sinnvoll erachtet, eine eigene Methodik zur Ermittlung der Ausschüttungsbe-

messung hingegen nicht. 

Die befragten Unternehmen geben außerdem wieder, sich in vielen Fällen in ihrer Ausschüttungs-

bemessung bereits jetzt am IFRS-(Konzern-)Ergebnis (ggf. mit Korrekturen) zu orientieren – eine 

Feststellung, für die es insbesondere für große Unternehmen auch empirische Belege gibt (Wasch-

busch/Loewens, 2013).  

Für die in der DRSC-Studie befragten Unternehmen waren insbesondere folgende Anpassungen im 

Fokus: 

• Unrealisierte Gewinne und Verluste  

• Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis oder einzelne Bestandteile 

• Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert 

• Selbsterstellte immaterielle Vermögenswerte des Anlagevermögens 

Im Bereich der Ausschüttungsbemessung wurden auch bereits Überlegungen für mögliche Vor-

schriften in der Literatur geäußert (siehe z.B. Lanfermann/Richard, 2008, Treisch, 2017). Die teil-

nehmenden Unternehmen sind überwiegend zuversichtlich, dass sich eine praxistaugliche und prag-

matische Lösung finden lasse. 

Die DRSC-Studie zeigt auf, dass es für Unternehmen aus regulierten Branchen, insbesondere Ban-

ken und Versicherungen, umfassende Berichterstattungsvorschriften gibt, die sich auf Größen des 

HGB-Einzelabschlusses beziehen. Für die Realisierung von Effizienzvorteilen für diese Unterneh-

men ist es wichtig, dass auch diese Anforderungen auf einen IFRS-Einzelabschluss abgestimmt 

werden können. Dies betrifft im Wesentlichen das aufsichtsrechtliche Meldewesen; etwa an die 

Deutsche Bundesbank und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. 

Letztlich hängt der Erfolg eines Wahlrechts zur befreienden Anwendung der IFRS im Einzelab-

schluss auch davon ab, dass privatwirtschaftliche Akteure den IFRS-Abschluss akzeptieren. Dies 

kann sich in bestimmten Fällen als herausfordernd darstellen, da die IFRS nicht dazu entworfen 

wurden, die individuelle Vertragsgestaltung zu vereinfachen. Die Vertragsfähigkeit der IFRS ist da-

her tendenziell geringer als die anderer Rechnungslegungssysteme (Ball, 2016; De George/Li/Shi-

vakumar, 2016). Gerade vor diesem Hintergrund sollte sichergestellt werden, dass gesetzliche Über-

gangsvorschriften den betroffenen Unternehmen einen bürokratiearmen Transitionsprozess auf ein 

anderes Rechnungslegungsregime ermöglichen und gleichzeitig die Interessen der Vertragsparteien 

wahren. 
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Veröffentlichungen des DRSC 
Berichte und Präsentationen 

30. September 2025: 
Bericht über die durch das DRSC durchgeführte Fallstudie zu einem potenziellen Wahlrecht zur 
befreienden Anwendung der IFRS im Einzelabschluss von Tochterunternehmen 
 
10. März 2025: 
ASCG Evaluation of the Application of IFRS in Germany - Presentation of the Results (Präsenta-
tion in EFRAG FR TEG - CFSS Webcast Meeting) 
 
4. März 2025: 
Abschlussbericht über die Rückmeldungen aus der in Phase 2 der DRSC-Studie durchgeführten 
Unternehmensbefragung 
 
28. Februar 2025: 
Summary report on the responses to the ASCG company survey (Phase 2 of the ASCG study) 
(englische Version des Kurzberichts zu Phase 2) 
 
6. Januar 2025: 
IFRS als Option im Einzelabschluss: Wie gelingt die Vereinfachung? (Kommentar in DRSC Quar-
talsbericht Q4/2024) 
 
11. Dezember 2024: 
Kurzbericht über die Rückmeldungen aus der in Phase 2 der DRSC-Studie durchgeführten Unter-
nehmensbefragung 
 
10. Juni 2024: 
91. Berliner Steuergespräche: Evaluation zur Anwendung der IFRS in Deutschland (Präsentation) 
 
22. März 2024: 
Evaluation der Anwendung der IFRS in Deutschland Phase 2: Unternehmensbefragung durch das 
DRSC (Fragebogen) 
 
22. März 2024: 
Leitfaden zu Phase 2 der Gesamtstudie 
 
22. März 2024: 
Bericht über die Rückmeldungen aus den in Phase 1 der DRSC-Studie durchgeführten Stakehol-
der-Interviews 
 
22. März 2024: 
Online-Podiumsdiskussion Evaluation zur Anwendung der IFRS in Deutschland (Präsentation) 
 
20. März 2023: 
Einführungsleitfaden zu Phase 1 

https://www.drsc.de/app/uploads/2025/09/20250930_IFRS-Evaluation_Fallstudienbericht.pdf
https://www.drsc.de/app/uploads/2025/09/20250930_IFRS-Evaluation_Fallstudienbericht.pdf
https://www.efrag.org/system/files/sites/webpublishing/Meeting%20Documents/2411141003548961/07-02%20-%20ASCG%20presentation%20-%20IFRS%20Evaluation%20Results.pdf
https://www.drsc.de/app/uploads/2025/02/20250303_IFRS-Evaluation_Abschlussbericht.pdf
https://www.drsc.de/app/uploads/2025/02/20250303_IFRS-Evaluation_Abschlussbericht.pdf
https://www.drsc.de/app/uploads/2025/02/20241213_IFRS-Eval_Feedback_Phase2_Kurzbericht_EN_final-26.02.2025.pdf
https://www.drsc.de/app/uploads/2025/01/drsc_qb_q4_2024.pdf
https://www.drsc.de/app/uploads/2024/12/20241210_IFRS-Eval_Feedback_Phase2_Kurzbericht-11.12.2024.pdf
https://www.drsc.de/app/uploads/2024/12/20241210_IFRS-Eval_Feedback_Phase2_Kurzbericht-11.12.2024.pdf
https://www.berlinersteuergespraeche.de/app/download/12544451/91.+BSG_Prof.+Dr.+Sven+Morich_Evaluation+zur+Anwendung+der+IFRS+in+Deutschland.pdf
https://www.drsc.de/app/uploads/2024/10/241010_IFRS-Eval_Fragebogen_Public.pdf
https://www.drsc.de/app/uploads/2024/10/241010_IFRS-Eval_Fragebogen_Public.pdf
https://www.drsc.de/app/uploads/2024/03/240321_DRSC_IFRS-Evaluation_Phase2_Leitfaden_Public.pdf
https://www.drsc.de/app/uploads/2024/03/240322_IFRS-Eval_Feedback_final.pdf
https://www.drsc.de/app/uploads/2024/03/240322_IFRS-Eval_Feedback_final.pdf
https://www.drsc.de/app/uploads/2024/03/240321_DRSC_IFRS-Evaluation_KickOff_Praes.pdf
https://www.drsc.de/app/uploads/2023/03/20230306_DRSC_IFRS-Evaluation_Phase1.pdf
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Pressemitteilungen 

30. September 2025:  
Bericht zur Fallstudie einer potenziellen Anwendung der IFRS bei Tochterunternehmen 

4. März 2025:  
Abschlussbericht zu Ergebnissen aus der Unternehmensbefragung 

28. Februar 2025:  
Englischer Kurzbericht zu Ergebnissen aus der Unternehmensbefragung verfügbar 

6. Februar 2025:  
Aufruf zur Teilnahme an einer Fallstudie 

11. Dezember 2024:  
Kurzbericht zu Ergebnissen aus der Unternehmensbefragung 

10. Dezember 2024:  
Ergebnisvorstellung und Podiumsdiskussion mit BdB und BDI vom 9. Dezember 2024 

12. November 2024:  
Ergebnisse aus der Unternehmensbefragung und Podiumsdiskussion mit BdB und BDI am 9. De-
zember 2024 

10. Oktober 2024:  
Verlängerung Rückmeldefrist bis 31. Oktober 2024 

17. Juni 2024:  
Online-Befragung der Ersteller mit großer Resonanz – neue Rückmeldefrist 

22. März 2024:  
DRSC startet mit Online-Befragung der Ersteller die Phase 2 der Evaluation zur Anwendung der 
IFRS in Deutschland 

22. März 2024:  
Öffentliche Podiumsdiskussion des DRSC zur Evaluation der IFRS-Anwendung mit großer Reso-
nanz 

19. März 2024:  
Bekanntgabe der Panellisten zur Podiumsdiskussion am 21.3.2024 

29. Februar 2024:  
Paneldiskussion und Zwischenergebnisse der Evaluation zur Anwendung der IFRS in Deutschland 

20. März 2023:  
DRSC startet Evaluation zur Anwendung der IFRS in Deutschland 

https://www.drsc.de/news/drsc-evaluation-bericht-zur-fallstudie-einer-potenziellen-anwendung-der-ifrs-bei-tochterunternehmen/
https://www.drsc.de/news/ifrs-evaluation-abschlussbericht-zu-ergebnissen-aus-der-unternehmensbefragung/
https://www.drsc.de/news/ifrs-evaluation-englischer-kurzbericht-zu-ergebnissen-aus-der-unternehmensbefragung-verfuegbar/
https://www.drsc.de/news/anwendung-der-ifrs-im-einzelabschluss-aufruf-zur-teilnahme-an-einer-fallstudie/
https://www.drsc.de/news/ifrs-evaluation-kurzbericht-zu-ergebnissen-aus-der-unternehmensbefragung/
https://www.drsc.de/news/ifrs-evaluation-ergebnisvorstellung-und-podiumsdiskussion-mit-bdb-und-bdi-vom-9-dezember-2024/
https://www.drsc.de/news/ifrs-evaluation-ergebnisse-aus-der-unternehmensbefragung-und-podiumsdiskussion-mit-bdb-und-bdi-am-9-dezember-2024/
https://www.drsc.de/news/ifrs-evaluation-ergebnisse-aus-der-unternehmensbefragung-und-podiumsdiskussion-mit-bdb-und-bdi-am-9-dezember-2024/
https://www.drsc.de/news/drsc-evaluation-zur-anwendung-der-ifrs-in-deutschland-rueckmeldefrist-31-oktober-2024/
https://www.drsc.de/news/drsc-evaluation-zur-anwendung-der-ifrs-in-deutschland-online-befragung-der-ersteller-mit-grosser-resonanz-neue-rueckmeldefrist/
https://www.drsc.de/news/drsc-startet-mit-online-befragung-der-ersteller-die-phase-2-der-evaluation-zur-anwendung-der-ifrs-in-deutschland/
https://www.drsc.de/news/drsc-startet-mit-online-befragung-der-ersteller-die-phase-2-der-evaluation-zur-anwendung-der-ifrs-in-deutschland/
https://www.drsc.de/news/oeffentliche-podiumsdiskussion-des-drsc-zur-evaluation-der-ifrs-anwendung-mit-grosser-resonanz/
https://www.drsc.de/news/oeffentliche-podiumsdiskussion-des-drsc-zur-evaluation-der-ifrs-anwendung-mit-grosser-resonanz/
https://www.drsc.de/news/evaluation-zur-anwendung-der-ifrs-in-deutschland-bekanntgabe-der-panellisten-zur-podiumsdiskussion-am-21-3-2024/
https://www.drsc.de/news/paneldiskussion-und-zwischenergebnisse-der-evaluation-zur-anwendung-der-ifrs-in-deutschland/
https://www.drsc.de/news/drsc-startet-evaluation-zur-anwendung-der-ifrs-in-deutschland/
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Über das DRSC

Der Deutsche Rechnungslegungs Standards Com-

mittee e.V. (DRSC) ist der nationale Standardset-

zer auf dem Gebiet der Konzernrechnungslegung 

in Deutschland. Er wurde am 17. März 1998 als un-

abhängiger eingetragener Verein mit Sitz in Berlin 

gegründet und mit Vertrag vom 3. September 1998 

und erneut am 2. Dezember 2011 durch das Bun-

desministerium der Justiz (BMJ) als die zuständige 

Standardisierungsorganisation für Deutschland 

nach Maßgabe des § 342q HGB anerkannt. 

Das DRSC verpflichtet sich demnach ein unabhän-

giges Rechnungslegungsgremium vorzuhalten, auf 

das die Aufgaben nach § 342q Abs. 1 HGB über-

tragen wurden: 

a) Entwicklung von Empfehlungen zur Anwen-
dung der Grundsätze über die Konzernrech-
nungslegung, 

b) Beratung des Bundesministeriums der Jus-
tiz bei Gesetzgebungsvorhaben zu Rech-
nungslegungsvorschriften, 

c) Vertretung der Bundesrepublik Deutschland 
in internationalen Standardisierungsgremien 
und 

d) Erarbeitung von Interpretationen der interna-
tionalen Rechnungslegungsstandards im 
Sinne des § 315e Abs. 1 HGB. 

Die Aufgaben nach § 342q HGB werden durch das 

DRSC für das BMJ unentgeltlich wahrgenommen. 

Bei der Erfüllung der übertragenen Aufgaben ist 

das öffentliche, insbesondere auch das gesamt-

wirtschaftliche Interesse zu berücksichtigen. Bei 

der Entwicklung von Rechnungslegungsempfeh-

lungen für die Konzernrechnungslegung (Stan-

dards) sind die Belange der Gesetzgebung, der öf-

fentlichen Verwaltung und des Rechtsverkehrs zu 

berücksichtigen. Aufgrund der Satzung des DRSC 

ist gewährleistet, dass die Empfehlungen und In-

terpretationen unabhängig und ausschließlich von 

Rechnungslegern in einem Verfahren entwickelt 

und beschlossen werden, das die fachlich interes-

sierte Öffentlichkeit einbezieht. 

Zwecke des Vereins sind darüber hinaus die Erhö-

hung der Qualität der Rechnungslegung sowie die 

Förderung der Forschung und Ausbildung in den 

vorgenannten Bereichen. Der Verein ist selbstlos 

tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirt-

schaftliche Ziele. Die Erlöse aus der Verwertung 

seiner Arbeit sind nur für die satzungsmäßigen 

Zwecke zulässig. 

Der Verein tritt international und im Ausland auch 

unter der Bezeichnung "ASCG - Accounting Stan-

dards Committee of Germany" auf.

Weitere Informationen über das DRSC erhalten Sie 

unter: 

 www.drsc.de 
 www.linkedin.com/company/drscev/ 
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